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1702 August 1 . , Baden A
RECHTSSPRUCH[ DER ZU BADEN AUF DER JAHRRECHNUNG ERNANNTEN TAGSAT¬

ZUNGSGESANDTENDER V FUER DIE BEILEGUNG DES ZUGER
TSCHURRIMURRIHANDELSBESTIMMTEN SCHIEDORTE ZH, BE,
LU, UR, UW]

EA VI 2, 989 a 3 1002 mrnrn[ Vorgeschichte und Stellungyiahmen]

"Wir Hachbenante etc . Alle in dem Zwüschent hernach bemelten Ehrenparteyen die

Hünenbergischen Jurisdictionalia betreffent verordnete sätz , und schid richter

in vorgemelter sach thuon kundt 3 undt Zue wüssen öffentlich hiemitt : ]

Alss dan sich Streitigkeit erhebt häben 3 entzwischen den . . . Aman undt Rath 3

auch gmeinen burgem [der Stadt Zug] sambt Jhren angehörigen Gmeindt von hü-

nenberg an Einem So dan denen auch hochgeachten . . . Aman Räth } undt gmeinen

Landt leüten 3 der 3 gmeinden . . . ausseren ambts . . . Zug an dem Anderen theil

U G L A E berüehrendt die Jurisdictionalia 3 undt rechtsame So Sye Zue Hünen¬

berg haben 3 undt wass deme anhängig 3 so mit mehrerem in den schrifftlichen ac¬

tis undt Protocoll 3 auch vorgehenten seit 1 1/2 Jahren hero vilfeltigen absun-

derlichen 3 undt allgmeinen tagleistung abscheiden weithleüffig auss gefüehrt

sindt 3 ohn nötig hierin Zue repetieren undt Zue vermelden.

Hach deme nun dissse Zeit hin durch die selbe Streitigkeit under den Ehren

Rarteyen für gewehrt 3 undt unnsseren . . . Oberen 3 undt Committenten 3 auch sambt-

lichen . . . Ohrten der Eidtgnoschafft in underschiedlichen congressen 3 mündt=

undt schrifftlich 3 undt Endtlich in letst gehaltner Jahr rächnigs tagsatzung

von hierauss durch eigenss gethanen abschiekhung denn Eidtgnössisehen Pünten 3
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undt härkommen gmässs in allweg getrüwlich äussersten fleisssess müehe , sorg

fait , undt mit grossen umb kosten sieh bearbeitet , in Minne , durah all ersinn-

liche mittel gesuoaht , undt understanden , den handel in der güetigkeit hin

Zue legen , undt wo möglich sieh mit einanderen in fründtlichkeit , ohne andere

weitlaüffigkeit dess Reahtenss , under sich selbst , oder durch Sye Zue vertra¬

gen , auch dass alte , undt diser Gfärlichen Zeit [u . a . zwischen Frankreich und

Oesterreich strittige Nachfolge des verstorbenen Königs Karls II . von Spanien ] ,

so höchst nötige guete vertrauwen , under Ihnen Zue widerbringen , bedeutet Ihre

Arbeith aber über allen angewendten fleisss , undt kostbare müehwalt nichts

verfangen mögen , also , und da die 3 Gmeinden . . . so gar von selbst Sätz , undt

schidrichter Zue ernamsen sich geweigeret , Unnser . . . Oberen , undt Committen-

ten , Ihrer obhabenden Pundts gemässsigen . . . Pflichten nach , unnss Zue Sätz

undt schidrichteren Zue ernamssen sich genötiget befonden , unns an befohlen,

unnsseren rächtss Stab auff Zue richten . . . Allermassen , die Rat undt burger¬

schafft Zug Imerhin , dass Eidtgnössische unparteyische rechtenss begehrt , undt

beharret.

Undt alss wir nun durch U G L A E der 3 Gmeinden . . . under dem 31 luly 1702

eingekommness schreiben alle hoffnung Ihrerthalben Zur Minne , undt dem rechten

verschwunden gesechen , darauff unns krafft auff habendem . . . befälch dass

recht Zue volfüehren nidergesetzt der hierin falss auff ansuechen U G L A E

gemelter Rat , undt burgerschafft Zug, öffentlicher rue ff Zum rechten , wider

den aussblibenden theil , über die vorhär gethanen ordentliche 3 Ladungen , undt

derer Zum Überflüsse verlengerten termin ergehen Lassen , darauff der gegen

wertigen Ehren partey U G L A E der Stat undt burgerschafft Zug , sambt Ihr an-

gehörige Zue hünenberg , der lenge nach gefüehrter Klag angehört wie die selbe

in dem prothocoll weitlaüffig , undt umbstendlich enthalten , Undt wass darüber

in schrifft verf aster eingelegter rechtsatz auss weyset . . .

Darumb auff die sowol Mündtlich alss schrifftlich ingefüehrte klag , producier-

te Kundtschafften , Documenten , brieffen undt siglen Pünten , Verträgen Libelle,

bescheinten här kommenheiten , undt all anderen , so diss geschäfft berüehren,

undt sich wie vorgemelt in actis ordentlich befinden thuen , uff die in Brem-

garten hiessigen , undt anderen gehaltenen congressen , auch sonst ingenombner

wüssenschafft bevor ob auff dass wider U G L A E der 3 Gmeinden . . . geklagtess

contumges [ ?] beharliche aussbliben hin , wie höchst erwünschlich , undt Er

freüwlich unnss gewesssen were , dass Sye über den nach beschächnen dritver-

ladung von unss eben in disem absähen Zum Überfluss prolongierten termin er-

schinnen , undt wir mithin nachmahlen under Ihnen den Ehren Parteyen die güe-
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tigkeit Vorkehren Zue können , undt dess wahren ein gründigen schmertzenss,

undt bedaurenss unss zue rächt Sprächen zue sechen enthoben Zue sein veran¬

lasset worden wären.

Darauf / nachdem under unss gehabtem bedachtlich bedächtlichem raht , undt ge¬

walteten Ferneren reflexionen , auch unser selbst eigner bester Verstendnuss

nach , haben wir kr afft unsser gemessenen instructionen , Jn dem Nammen Gottes,

undt bey unsseren schweren Eidtsspflicht en , so hierumb wir leiblich geschworen,

Zue recht erkennt , undt Gesprochen dass glich wie unssere . . . Oberen , und

Commitenten , ess auch befinden also U G L A E der 3 gmeinden . . . krafft , undt

nach auss weysssung Eidtgnossischen Pündten , rechten , undt JeWyligen herkom-

mens , alhier vor unnss dem rechtsatz Zue erscheinen Pflichtig gewesssen , Jn

dessen ermanglung aber , undt da sye contumaciter ausgebliben nach U G L A E

der Statt , undt Burgerschafft Zug anbringen ess bey dem hünenbergischen con-
1 . 2

vention brieff de Anno 1416 undt dem libell de Anno 1604 hiermit umbsovil

solch U G L A E die Stat , undt 3 gmeinden . . . , auch die von hünenberg berüeh-

ret . welche wir in alwegen bester massen bestettiget haben wollen , Sein Steif-

fess unabenderlichess verbliben haben solle , undt dannen Zue Volg , auch ande¬

ren unnss bekanten erheblichen Ursachen wegen , so wol alss in krafft seiner

absonderlichen bürgerlichen Eidtss Pflichten Heinrich bütler , umb die im

Streit hangende ansprach , und freffel , vor dem Gricht zue hünenberg , sich

Zue Stellen , und aldortigem rechten sich underwerffen schuldig , Zue mahlen die

von seiten U G L A E der 3 Gmeinden . . . Jhme hierumb gethane inhibitionen undt

verbott nul , undt nichtig seyn sollen . Undt der hünenberger Obervogt [ Wolfgang

Vogt ] , umb die in denen der Stat Zug eigeness Zuegehörigen Vogteyen uffge-

loffne Sachen , einen burger der Stat , umb dero rechtfertigung , mit vorwüssen

eines Stabführers in der Stat Zug [ Beat Kaspar Zurlauben ] wol befüegt gewes-

sen . Andertenss So dan den Stat , undt ampt Rath directe über die hüneribergi-

schen underthanen undt beamptete Keine Jurisdiction Zuestehet , die wider den

Statschriber [ Wolfgang ] Vogt alss hünenbergischen Obervogt von eben dess büt¬

ler ss wegen widerrechtlich und incompetierlich vorgenommne Citationen , undt

Erkantnusssen U G L A E der 3 gmeinden . . . den 21 July Anno 1701 ebenmässsig

krafftlosss undt ungültig , auffgehebt , undt abgethann sein sollen also dass

solche Jhme ietz oder Zue künfftige Zeiten , Zue keinem nachtheil gereichen

möge , Umb so vil mehr weilten Er , undt die Stat in seinem Nammen in all ande¬

ren Fählen wass sein Person undt nit die hünenbergischen ambts Verwaltung

betreffe vor Stat , undt Ambt Raht sich zue stellen anerboten.

Dritenss so sollen auch die von dissess handelss wegen auffgeloffnen gezimend,



und gebührent rächt mässige kästen , von dem in dem rechten uss geblibnen , undt

verfeltem the .il , der gestalten U G L A E der Stat , undt burgerschafft Zug ver-

guetet , und ersetzt werden , dass glich wie wir hiemit dem aussgeblibnen theil

den termin biss nächsten 10 . Septembris . . . 1702 . . . Zuo seiness aussblibenss,

undt contumaciae Purgierung , angeraumbt haben wollen , also wie disser kosten

moderation auch wie , undt auff wass weiss die selbe Zue entrichten sein wer¬

den , hiemit ferner unss Vorbehalten.

Viertenss , undt Letstlichen , umb Jn Zug der schulden in Specie , auch übrigess,

Lassent wir ess allerseits bey Jhren rechten gueten alten gwohnheiten , undt

harkommen . . . bewenden , undt sol ein Jeder theil , undt beyde samentlich bey

Jhrer hargebrachten eignen rächtsammen , Freyheiten , Judicatur , souvrainitet,

undt independenten Oberherrlichkeit , die wir in allweg unberüehrt Lassen , al¬

ten wolhergebrachten reputation undt ansehen verbliben , alles Misstrauwen,

undt in dissem geschäfft erfolgte widrigess auffgehellt , die Alte Eidtgnössi-

sche treüw , Liebe , undt bruederliche freündtschafft wider eingepfantzet werde,

in Erwegung , dass von unseren . . . oberen , und Commitenten in krafft Jhrer

geschwornen Pundtss Pflichten , durch dissen rechtsatz , anderss nichts gesuocht

worden , alss ruohe , fridt undt Einigkeit , in unserem Lieben Vaterlandt Zue

erhalten , undt vermitelss Göttlicher Gnad auff Jhre Liebe posteritet , undt

nachkommen Zue bringen undt dissess alless , undt Jedess von rechts wegen . "

[gez . ] Beat Anton Schnorf , "actuarius"

1 ) s . SSRQ Zug II , Nr . 1556
2 ) s . ebenda I , Nr . 612
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